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Liebe Leserinnen und Leser,

eine alte Weisheit lautet: Die nächste Störung kommt bestimmt. Ja, sicher, darauf sind die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bahnbetrieb aber auch gut vorbereitet. Ebenso auf

unerlässliche Arbeiten zum Zwecke der Instandhaltung oder Instandsetzung von
Signalanlagen; häufig werden dann Betriebs- und Bauablauf durch vorgeplante Regelungen

in einer Betriebs- und Bauanweisung gestützt.

Für das Bedienen von Signalanlagen gibt es eherne fahrdienstliche Regeln – sowohl für
den Regelbetrieb als auch für den Fall, dass Signalanlagen gestört sind oder an diesen

gearbeitet wird.

Insbesondere bei Störungen oder Arbeiten an Signalanlagen – wenn vom ansonst
gewohnheitsmäßigen Handlungsablauf abgewichen werden muss – ist umsichtiges

Verhalten geboten. Häufig sind dann betriebstechnische Prozesse besonders komplex und
es gilt, alle zusätzlich erforderlichen Handlungsschritte zuverlässig abzuarbeiten, damit in
solchen Stresssituationen die sichere Durchführung der anstehenden Zug- und Rangier-

fahrten gewährleistet bleibt.

Bediener von Signalanlagen und technische Fachkräfte wissen, worauf es ankommt:
Einträge im Arbeits- und Störungsbuch dienen der Betriebssicherheit.

Einträge im Arbeits- und Störungsbuch dokumentieren die (neue) Sachlage, weisen auf
Vorbedingungen hin, die stets erfüllt sein müssen, bevor Fahrten auf betroffenen Gleisab-
schnitten zugelassen werden. Ist die Ursache eines Eintrags bis zum Arbeitsschluss nicht
beseitigt, muss der Ablösende bei Arbeitsaufnahme vom

Eintrag Kenntnis nehmen und dies durch Unterschrift
bestätigen.

Technische Defekte an Signalanlagen können Fehler sein,
bei denen die Anlage weiterhin ordnungsgemäß

funktioniert; ist jedoch die Funktion der Anlage beeinträch-
tigt, muss der Betrieb in der Rückfallebene weitergeführt

werden.

Einträge im Arbeits- und Störungsbuch müssen prägnant
sein, auch oder gerade wegen der großen Vielfalt tatsäch-
licher Gegebenheiten und den Auswirkungen bei Arbeiten
oder Unregelmäßigkeiten an Signalanlagen sowie der dann

erforderlichen betrieblichen Maßnahmen.

Wer fahrdienstliche Grundregeln beherrscht, also
Eckpfeiler der Betriebssicherheit kennt, verliert sich nicht in

der Vielfalt denkbarer Eventualitäten. Das ist sicher ohne
Zweifel richtig – aber auch rasch dahingesagt.

Immerhin, eine von vielen Grundregeln lautet: Auf jeder
Stelle, von der aus Signalanlagen bedient oder überwacht

werden, liegt ein Arbeits- und Störungsbuch auf. Soll
heißen: Einträge im Arbeits- und Störungsbuch erfolgen
grundsätzlich nur dann, wenn signaltechnische Einrichtungen betroffen sind oder beein-

trächtigt werden können.

Dass das Arbeits- und Störungsbuch dem Grunde nach der Dokumentation anderer
Zwischenfälle, Unregelmäßigkeiten oder wichtige Mitteilungen nicht zugänglich ist,

offenbaren insbesondere auch Gliederung und Spaltenaufbau dieser für die Betriebs-
durchführung bedeutsamen Unterlage.

Neben dem Arbeits- und Störungsbuch liegen beim Bediener von Signalanlagen noch
weitere wichtige Unterlagen auf, die im Zusammenhang mit der Bedienung oder

Überwachung von Signalanlagen stehen, wie z.B. der Nachweis der Zählwerke und der
Nachweis der vorübergehenden Änderungen.

Gleichwohl gibt es immer wieder Fragen aus der täglichen Praxis, wie im Einzelfall zu
verfahren ist. Eintragen oder nicht eintragen? Ob nicht doch in diesem oder jenem Fall –
auch aus Anlass von Unregelmäßigkeiten oder Arbeiten an anderen Bahnanlagen sowie

zum Zwecke arbeitssicherheitlicher Vorkehrungen – Einträge im Arbeits- und Störungsbuch
sinnvoll und hilfreich sein könnten? Inwieweit gehören Einträge nicht ins Arbeits- oder

Störungsbuch, sondern in den Nachweis der vorübergehenden Änderungen?

„BahnPraxis“ greift diese Diskussion unter Fachleuten auf. Ein Beitrag mit Antworten auf
Fragen zum Arbeits- und Störungsbuch soll ein aktueller Einstieg in das Thema sein.
Anstöße aus der Praxis können dazu beitragen, klar zu stellen, was häufig „kontrovers
diskutiert“ wird. Deshalb schreiben Sie uns, wo Ihnen der Schuh drückt, wenn es um

Einträge in das Arbeits- und Störungsbuch geht.

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Regeln für Schrankenwärter
Nachdem im letzten Heft die Ril 456 im
Überblick vorgestellt worden ist, folgt
nun die Anwendung an Hand prakti-
scher Beispiele.

Seite 63

Testen Sie Ihr Fachwissen
Die Lösung zum Beitrag „Einträge Ar-
beits- und Störungsbuch“ (4/05) ein-
schließlich kurzer Erläuterungen haben
wir für Sie hier abgedruckt.

Seite 66

Leserforum
zum Thema
„Zwei Weisungen in einem Befehl“

Seite 67

Neue Regeln
 „Gärtnerische Arbeiten“
Dieses Thema in BahnPraxis? Ja, auch
wir führen „gärtnerische Arbeiten“ durch,
insbesondere im Rahmen der Vegetati-
onskontrolle. Und dass es bei diesen
Arbeiten zu Gefährdungen kommen
kann, weiß jeder Hobbygärtner. Wie man
sich vor den Gefährdungen aus diesen
Arbeiten schützt, welche Verpflichtun-
gen hierbei der Unternehmer hat und
entsprechende Prävention trifft, das le-
sen Sie hier.

Seite 69
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BahnPraxis Aktuell

Richtlinie (Ril) 456

Regeln für Schrankenwärter
Teil 2

Dirk H. Enders, DB Netz AG, Zentrale,
Grundsätze Betriebsverfahren (N.BGB), Frankfurt am Main

In der vergangenen Ausgabe von Bahn Praxis haben wir die neuen Regeln für Schrankenwärter (Ril 456) vorgestellt.
Nun möchten wir Ihnen anhand eines Falles aus der Praxis, die Anwendung dieser Regeln verdeutlichen.

Ausgangslage:

Der wärterbediente Bahnüber-
gang „Posten 13“ liegt in km
12,800 an einer zweigleisigen
Strecke zwischen den Zugmel-
destellen Balduinstein und Lau-
renburg (Abbildung 7). Er ist
zugleich maßgebender Bahn-
übergang aus beiden Richtun-
gen, da er der einzige Bahn-
übergang in diesem Abschnitt
ist. Züge beider Richtungen
fahren auf diesem Streckenab-
schnitt mit einer Geschwindig-
keit von 80 km/h. Der Bahn-
übergang ist mit einer mechani-
schen Schrankenanlage ohne
Lichtzeichen ausgerüstet. Die
Bedienstelle des Wärters befin-
det sich direkt am Bahnüber-
gang, so dass der Wärter aus-
reichend Sicht in die einmün-
denden Straßenabschnitte hat.
Der Bahnübergang hat vier
Schrankenbäume.

Im Fahrplan für Schrankenpos-
ten ist bestimmt, dass Züge,
die diese Strecke mit 80 km/h
befahren aus Richtung Baldu-
instein nach einer Mindestfahr-
zeit von 3 Minuten sowie aus
Richtung Laurenburg nach ei-
ner Mindestfahrzeit von 4 Minu-
ten nach der gemeldeten Ab-
oder Durchfahrtszeit den Pos-
ten 13 erreichen (Abbildung 8).

Nächster Zug ist RE 12877 aus
Richtung Balduinstein. Um
16.50 Uhr ertönt auf der Stre-
ckenfernsprechverbindung
beim Posten 13 der Zugmelde-
ruf aus Richtung Balduinstein.
Nachdem sich der Schranken-
wärter gemeldet hat, meldet der
Fahrdienstleiter den RE voraus-
sichtlich zur Minute 55 in Baldu-
instein ab. Der Schrankenwär-
ter trägt die Zugnummer in Spal-
te 1 sowie die gemeldete vor-
aussichtliche Abfahrtszeit in

Spalte 2 des Nachweises über
Zugmeldungen ein (Abbil-
dung 9). Aufgrund des Fahr-
plans für Schrankenposten weiß
er, dass RE 12877 den Posten
13 um 16.58 Uhr erreichen wird.

Den Zeitpunkt für das Schlie-
ßen der Schranken wählt der
Schrankenwärter so, dass das
Abstimmen des Schließens der
Schranken auf den Straßenver-
kehr gefahrlos möglich ist.

Nachdem die Schranken ge-
schlossen sind, bemerkt der
Schrankenwärter um 16.57 Uhr,
dass sich ein Pkw mit hoher
Geschwindigkeit dem Bahn-
übergang nähert und nicht mehr
rechtzeitig vor der geschlosse-
nen Schranke anhalten kann.
Er durchbricht die Zufahrts-
schranke und bleibt mit der vor-
deren Hälfte des Fahrzeugs auf
dem Gleis stehen, auf dem �

Abbildung 7:

Streckenskizze Abschnitt

Balduinstein – Laurenburg mit

Posten 13 (fiktiv).
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sich in wenigen Sekunden der
Zug nähert.

Was ist nun zu
tun?

Nach den Regeln in Ril 456
Abschnitt 21 Abs. 1 gilt zunächst
folgender Grundsatz:

Wenn eine Gefahr droht,
müssen Sie in eigener Ver-
antwortung umsichtig und
entschlossen alles tun, um
die Gefahr abzuwenden
oder zu mindern.

Sie müssen die Schranken bei
Gefahr sofort schließen.

Da sich der Zug bereits erkenn-
bar dem Bahnübergang nähert,
bleibt dem Schrankenwärter nur
noch die Möglichkeit, dem Zug
entgegenzulaufen und ihm Halt-
signal (Signal Sh 3 „Kreissignal“
nach DS/DV 301) zu geben.

Ril 456 sagt hierzu in Abschnitt
21 Abs. 4 folgendes:

Sie müssen Züge durch
Haltsignal anhalten, wenn

� Gefahr für die Fahrt
selbst, für Straßenver-
kehrsteilnehmer, für an-
dere Fahrten oder für Brü-
cken, Hochbauten, oder
andere Anlagen besteht,

� der Notruf ertönt oder der
Nothaltauftrag „Betriebs-
gefahr, alle Züge sofort
anhalten!“ eingeht oder

� der Zug aus der zur ge-
meldeten Abfahrt entge-
gengesetzten Fahrtrich-
tung oder auf dem zur
gemeldeten Abfahrt nicht
entsprechenden Gleis
fährt.

Nach den Regeln in Ril 456
Abschnitt 21 Abs. 5 sind die
Haltsignale so lange zu geben,
wie die Möglichkeit besteht,
dass sie noch vom Zugperso-
nal aufgenommen werden kön-
nen. Der Schrankenwärter im
vorliegenden Fall erkennt nach
kurzer Zeit, dass der Triebfahr-

Abbildung 8:

Auszug aus dem

Fahrplan für

Schrankenposten

„Posten 13“.

Abbildung 9:

Auszug aus dem

Nachweis über Zugmeldungen

„Posten 13“.

BahnPraxis Aktuell
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zeugführer das Haltsignal auf-
genommen hat und eine sofor-
tige Schnellbremsung einleitet.
Da aus der Gegenrichtung kein
Zug erwartet wird, ist zunächst
keine weitere Gefahr im Verzug.

Dennoch gibt der Schranken-
wärter im Anschluss an das
Haltsignal nach den Regeln in
Ril 456 Abschnitt 21 Abs. 9
sofort einen Nothaltauftrag an
beide benachbarten Fahrdienst-
leiter ab.

Er verwendet dabei den Notruf
auf der Streckenfernsprechver-
bindung und spricht dabei den
folgenden Wortlaut: „Betriebs-
gefahr, alle Züge sofort anhal-
ten! Ich wiederhole Betriebsge-
fahr, alle Züge sofort anhalten!
Hier Schrankenposten 13,
Baum. Pkw hat Schranken-
baum durchbrochen.“

Die Abgabe des Notrufs sowie
den Grund hierfür vermerkt der
Schrankenwärter im Fern-
sprechbuch.

RE 12877 kommt ca. 10 Meter
vor dem Hindernis im Gleis zum
Halten.

Der ablassende Fahrdienstlei-
ter sperrt infolge des Notrufs
beide Streckengleise nach den
Regeln in KoRil 408.0471 Ab-
schnitt 1 a) aufgrund der ge-
meldeten Unbefahrbarkeit und
verständigt hierüber auch den
Schrankenwärter, der diese
Meldung im Fernsprechbuch
vermerkt. Die Einträge des
Schrankenwärters im Fern-
sprechbuch sind in Abbil-
dung 10 dargestellt.

Außer den Sachschäden an
dem Pkw sowie an einem der
vier Schrankenbäume sind zum
Glück keine Personen zu Scha-
den gekommen.

Das Prozedere des nun folgen-
den Notfallmanagements, wie
z.B. das Verständigen der Not-
fallleitstelle, soll in diesem Bei-
trag nicht näher beschrieben
werden. Aufgrund des ausge-
fallenen Schrankenbaumes der
Zufahrtsrichtung auf den Bahn-
übergang gilt der Bahnüber-

gang nach den Regeln in Ril 456
Abschnitt 18 Abs. 1 als gestört.
Dort heißt es:

Kann auf Grund einer Unre-
gelmäßigkeit die technische
Sicherung eines BÜ nicht
mehr hergestellt werden
(z.B. Ausfall von Lichtzei-
chen, Schrankenbaum ab-
gebrochen, usw.), so ist der
BÜ als gestört anzusehen.

Verständigen Sie sofort die
benachbarten Fahrdienstlei-
ter, wenn ein wärterbedien-
ter BÜ nicht mehr durch
Schranken gesichert wer-
den kann.

Teilen Sie den Fahrdienst-
leitern mit, ob der BÜ gesi-
chert, nicht gesichert oder
nicht ausreichend gesichert
ist (…).

Der abgebrochene Schranken-
baum kann nach den Regeln in
Ril 456 Abschnitt 19 durch den
vor Ort befindlichen Schranken-
wärter anderweitig gesichert
werden. Nach dem Herunter-
drehen der noch in Funktion
befindlichen Schrankenbäume,
sichert der Schrankenwärter
den zu sichernden Bereich des
abgebrochenen Schranken-
baums z.B. mit einem Tuta-Bal-
ken. Den benachbarten Fahr-
dienstleitern kann daher mitge-
teilt werden, dass der Bahn-
übergang trotz des abgebro-
chenen Schrankenbaums an-
derweitig, jedoch ausreichend
gesichert werden kann.

Infolge der Meldung des
Schrankenwärters über den
gestörten BÜ, veranlasst der
benachbarte Fahrdienstleiter die
Verständigung der Fachkraft

LST. Der Schrankenwärter ver-
merkt die Störung im Arbeits-
und Störungsbuch.

Nachdem eine Fachkraft LST
den Schaden behoben und den
gestörten BÜ im Arbeits- und
Störungsbuch wieder als ord-
nungsgemäß wirkend ausge-
tragen hat, ist eine anderweiti-
ge Sicherung nicht länger not-
wendig.                               �

Abbildung 10:

Auszug aus

dem Fernsprechbuch

„Posten 13“.

BahnPraxis Aktuell
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3) Die Signalabhängigkeit einer Weiche ist aufgehoben.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor eine
Zugfahrt zugelassen werden darf?
A) Weiche wird spitz befahren

□✗ die Weiche muss mit Handverschluss gesichert sein – KoRil
408.0601 Abschnitt 1 Absatz 1

□✗ der Zug muss durch Befehl 9 angewiesen werden die Wei-
chen mit höchstens 50 km/h zu befahren, wenn nicht aus
anderen Gründen maximal 50 km/h gefahren werden darf –
KoRil 408.0601 Abschnitt 3 Absatz 2

□✗ die Weiche muss gegen Umstellen gesperrt sein – KoRil
408.0601 Abschnitt 3 Absatz 5

□✗ wenn andere Mitarbeiter an der Fahrwegsicherung beteiligt
sind, muss ein Fahrwegsicherungsgespräch geführt werden
– KoRil 408.0601 Abschnitt 3 Absatz 4

B) Weiche wird stumpf befahren
□ die Weiche muss mit Handverschluss gesichert sein (kein

Anwendungsfall nach KoRil 408.0601 Abschnitt 1 Absatz 1,
da Weiche stumpf befahren wird)

□✗ der Zug muss durch Befehl 9 angewiesen werden die Wei-
chen mit höchstens 50 km/h zu befahren, wenn nicht aus
anderen Gründen maximal 50 km/h gefahren werden darf –
KoRil 408.0601 Abschnitt 3 Absatz 2

□✗ die Weiche muss gegen Umstellen gesperrt sein – KoRil
408.0601 Abschnitt 3 Absatz 5

□✗ wenn andere Mitarbeiter an der Fahrwegsicherung beteiligt
sind, muss ein Fahrwegsicherungsgespräch geführt werden
– KoRil 408.0601 Abschnitt 3 Absatz 4

C) Weiche ist Flankenschutzweiche
□✗ die Weiche muss mit Handverschluss gesichert sein, wenn

der Flankenschutz nicht durch Signal Hp 0 ohne Zs103, Sh 0,
Gsp 0, Lsp oder Ra11a (DV301) hergestellt ist, bzw. eine Fahrt
in dem Gleis stattfindet, in dem die Flankenschutzweiche liegt
– KoRil 408.0601 Abschnitt 1 Absatz 1

□ der Zug muss durch Befehl 9 angewiesen werden die Wei-
chen mit höchstens 50 km/h zu befahren, wenn nicht aus
anderen Gründen maximal 50 km/h gefahren werden darf
(kein Anwendungsfall nach KoRil 408.0601 Abschnitt 3 Ab-
satz 2, da Weiche nicht befahren wird)

□✗ die Weiche muss gegen Umstellen gesperrt sein – KoRil
408.0601 Abschnitt 3 Absatz 5

□✗ wenn andere Mitarbeiter an der Fahrwegsicherung beteiligt
sind, muss ein Fahrwegsicherungsgespräch geführt werden
– KoRil 408.0601 Abschnitt 3 Absatz 4

4) In Ihrem Bahnhof werden Stopfarbeiten nach Betra
ausgeführt. Das Gleis 4 ist gesperrt (kein Baugleis).
Welche Meldung muss der Technische Berechtigte nach
Beendigung der Bauarbeiten abgeben?

□ Gleis 4 frei und befahrbar (kein Anwendungsfall nach KoRil
408.0471 Abschnitt 9 Absatz 1b Nr.4)

□✗ Arbeiten in Gleis 4 beendet – KoRil 408.0472 Abschnitt 5
Absatz a)

□✗ Gleis 4 befahrbar – KoRil 408.0472 Abschnitt 5 Absatz b)
□ Gleis 4 frei (Für das Freisein des Gleises ist der Fdl verantwort-

lich!)

5) Das Gleis Adorf – Bheim ist wegen Bauarbeiten ge-
sperrt. Es wurde nur eine gleisfahrbare Leiter einge-
setzt. Die Sperrung des Gleises soll aufgehoben wer-
den. Welche Meldung muss der Technisch Berechtigte
geben?

1a) Welche Störungen/Unregelmäßigkeiten erfordern ei-
nen Eintrag im Arbeits- und Störungsbuch?

□✗ Elektrische Streckentastensperre löst nicht aus – Ril 482.9001
Abschnitt 14 Absatz 4

□✗ Auffahren einer Weiche – Ril 482.9001 Abschnitt 14 Absatz 4
□ Arbeiten (Sofortmaßnahme) zur Beseitigung eines Schienen-

bruchs im Gleis Adorf – Bstadt (Eintrag nur, wenn durch die
Arbeiten Abhängigkeiten oder die Bedienung der Signalanla-
gen beeinträchtigt werden können – Ril 482.9001 Abschnitt
13 Absatz 1)

□ Zugmeldeleitung gestört (keine Unregelmäßigkeit an Signal-
anlagen – 482.9001 Abschnitt 14 Absatz 4)

□✗ Fahrstraßenfestlegung nicht möglich – Ril 482.9001 Ab-
schnitt 14 Absatz 4

1b) Welche Störungen/Unregelmäßigkeiten erfordern ei-
nen Eintrag im Arbeits- und Störungsbuch?

□ Zugmeldeleitung gestört (keine Unregelmäßigkeit an Signal-
anlagen – Ril 482.9001 Abschnitt 14 Absatz 4)

□✗ Rotausleuchtung Gleisstromkreis Weiche 12 – Ril 482.9001
Abschnitt 14 Absatz 4

□ Rotausleuchtung Achszählkreis Gleis 3; Grundstellung mög-
lich (kein Eintrag, da durch Bedienen einer Hilfstaste Rotaus-
leuchtung beseitigt werden konnte – Ril 482.9001 Abschnitt 14
Absatz 4)

□ Arbeiten (Sofortmaßnahme) zur Beseitigung eines Schienen-
bruchs im Gleis Adorf – Bstadt (Eintrag nur, wenn durch die
Arbeiten Abhängigkeiten oder die Bedienung der Signalanla-
gen beeinträchtigt werden können – Ril 482.9001 Abschnitt
13 Absatz 1)

□✗ Unzeitige Auffahrmeldung – Ril 482.9001 Abschnitt 14 Absatz 4

2) Die Fachkraft hat Arbeiten im Arbeits- und Störungs-
buch eingetragen. Unter welchen Voraussetzungen
dürfen Sie dem Beginn der Arbeiten zustimmen?

Sinngemäß: Auswirkungen bekannt, betriebliche Maßnahmen ein-
geleitet (Beispiele dazu sind Anbringen von Hilfssperren, Einführen
von Rpz usw. …)

Testen Sie Ihr Fachwissen

Einträge
Arbeits- und

Störungsbuch
Lösung zu „BahnPraxis“ 4/2005

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen.
Bei Frage 1 und 6 wählen Sie alternativ

a) Fdl auf mech. und elektromech. Stellwerken oder
 b) Fdl auf Gleisbildstellwerken oder ESTW aus!

BahnPraxis Leserforum
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□ Gleis Adorf – Bheim frei (kein Anwendungsfall nach KoRil
408.0471 Abschnitt 9 Absatz 1b Nr.4)

□✗ Gleis Adorf – Bheim befahrbar – KoRil 408.0471 Abschnitt 9
Absatz 1b Nr. 3

□✗ Arbeiten im Gleis Adorf – Bheim beendet – KoRil 408.0471
Abschnitt 9 Absatz 1a

□ Gleis Adorf – Bheim frei und befahrbar (kein Anwendungsfall
nach KoRil 408.0471 Abschnitt 9 Absatz 1b Nr.4)

6) Ordnen Sie die nachfolgenden Einträge aus dem Arbeits-
und Störungsbuch in eine zeitlich plausible Reihenfolge.
Bitte tragen Sie die fortlaufende Nummer (als Darstel-
lung der zeitlichen Reihenfolge) in die Klammer ein.

Fachkraft: Müller, Meier, Blaß, Schmidt
Fahrdienstleiter: Auer, Zeiß, Stein, Karlson

Die folgenden Einträge werden gemäß Ril 482.9001 Anhang 13
vorgenommen.

a) Für Fdl auf mechanischen und elektromechanischen
Stellwerken

Aufgabe A
□4 Federbruch im Abgabefeld, Arbeiten beendet. Müller
□5 Kg Auer
□1 Befehlsabgabefeld f 3 lässt sich für RB 58666 nicht blocken.

Auer
□2 Arbeiten am Bahnhofsblock, A erforderlich. Müller
□3 zugest. Auer

Aufgabe B
□2 Arbeiten an der Drahtzugleitung W 18, Signalabhängigkeit

aufgehoben. Meier.
□1 Drahtzug W 18 gerissen. W 18 für Ausfahrt Zug 58960

abgebunden. Zeiß
□4 Zugfahrten auf Hauptsignal über W 18 zulässig. Meier. Kg

Zeiß
□3 zugest. Zeiß
□5 Arbeiten beendet. Meier Kg Zeiß

b) Für Fdl auf Gleisbildstellwerken und ESTW

Aufgabe A
□4 Arbeiten beendet, Kontaktstörung am Achszähler. Blaß
□5 Kg Stein
□1 Rotausleuchtung im Gleisabschnitt 31 nach RE 36180, Achs-

zählgrundstellung erfolglos, Abschnittsprüfung für Gleisab-
schnitt 31 eingeführt. Stein

□2 Arbeiten am Achszähler 31, Abschnittsprüfung erforderlich.
Blaß

□3 zugest. Stein

Aufgabe B
□2 Arbeiten an der W 328, Signalabhängigkeit aufgehoben;

Weiche darf nur mit Zu-
stimmung der Fachkraft LST befahren werden. gez. Schmidt,
i. A. Karlson

□1 Stellungsmelder der W 328 blinkt nach Umstellen in Linkslage
weiter. Karlson

□4 Verschlussklammern durch Wärmeeinwirkung verklemmt, Ar-
beiten beendet.
Schmidt

□3 zugest. Karlson
□5 Kg Karlson                                                                        �

BahnPraxis Leserforum

Frage

Darf die Weisung „Sie müs-
sen auf Sicht fahren“ mit der
Weisung „Sie dürfen mit
höchstens 20 km/h“ in nur
einem Vordruck „Befehl“
erteilt werden oder erfor-
dern die beiden Weisungen
zwecks Übermittlung an den
Triebfahrzeugführer zwei
Vordrucke „Befehl“?

Wenn nach der Betra auf die
Warnung vor Fahrten im ge-
sperrten Gleis durch Siche-
rungsposten verzichtet wird, ist
die Geschwindigkeit von Sperr-
fahrten abweichend von den
Regeln in Modul 408.0481 Ab-
schnitt 11 der Konzernrichtlinie
(KoRil) 408 auf 20 km/h zu be-
grenzen und die Triebfahrzeug-
führer sind mit Befehl 9 darüber
zu verständigen. Grund: keine
Warnung vor Fahrten im ge-
sperrten Gleis.

Die KoRil 408 sieht in Modul
408.0481 Abschnitt 8 Absatz 1
u.a. auch vor, dass beim Ver-
kehren von mehreren Sperrfahr-
ten für das gesperrte Gleis Fah-
ren auf Sicht angeordnet wer-
den muss. Dies bedeutet aber,
dass der Triebfahrzeugführer
gegebenenfalls bis zu 40 km/h
schnell fahren darf.

Laut KoRil 408 muss also beim
Verkehren von mehreren Sperr-
fahrten Fahren auf Sicht ange-

Thema:

Zwei Weisungen in einem Befehl?

Praktiker fragen –
BahnPraxis antwortet

ordnet werden (Grund Nr. 3:
mehrere Sperrfahrten unter-
wegs). Dies kollidiert aber mit
der bei keiner Warnung vor Fahr-
ten im gesperrten Gleis zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit von
20 km/h.

Dürfen nun die beiden Auf-
träge, nämlich mit höchstens
20 km/h und auf Sicht zu
fahren, dem Triebfahrzeug-
führer auf einem Vordruck
„Befehl“ übermittelt wer-
den?

In der Betra jedenfalls wird hierzu
keine Aussage getroffen.

BahnPraxis

Dass in der Betriebs- und Bau-
anweisung (Betra) keine Aus-
sage zur am Schluss des Leser-
briefes gestellten Frage getrof-
fen wurde und dies auch künftig
nicht der Fall sein wird, ist nicht
als ein Versäumnis oder gar als
Fehlverhalten des Bearbeiters
von Betriebs- und Bauanwei-
sungen zu bewerten; denn in
der Regel gibt der Betra-Bear-
beiter keine betrieblichen Re-
geln vor, die vorschreiben, auf
welche Art und Weise nun ein
Befehl konkret ausgefüllt wer-
den muss oder inwiefern für die
Übermittlung von in der Betra
vorgegebenen betrieblichen
Weisungen an die Triebfahr-
zeugführer ein oder mehrere
Vordrucke „Befehl“ herangezo-
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gen wird bzw. werden. All dies
ergibt sich vielmehr in ausrei-
chender und vor allem abschlie-
ßender Form aus den einschlä-
gigen Regeln der KoRil 408.

In einer Betra wird zunächst
durch Regeln vorgegeben, wel-
che Arten von Befehlen im Rah-
men von Arbeiten und/oder
Bauarbeiten überhaupt betrieb-
lich erforderlich sind. Das ord-
nungsgemäße Ausfüllen und
Übermitteln der in einer Betra
vorgeschriebenen Befehle rich-
tet sich dann konkret nach den
jeweils hierfür maßgebenden
Regeln der Module 408.0411
und 408.0412.

Insbesondere die weiter oben
erwähnte „Denn in der Regel
gibt der Bearbeiter einer Bet-
ra“-Formulierung deutet jedoch
darauf hin, dass es auch Aus-
nahmen geben kann. Sind näm-
lich auf Grund von Arbeiten und/
oder Bauarbeiten Befehle 8, 9
oder 10 auszufertigen, kann es
sein, dass hierfür ein Betra-Be-
arbeiter so genannte Befehls-
muster in seiner erstellten Betra
vorgibt.

Modul 406.1201 Abschnitt 4
Absatz 8

Wenn schriftliche Befehle 8,
9 und 10 auszufertigen sind,
sind hierfür Muster vorzu-
geben. Ist ein fester Wort-
laut ausnahmsweise erfor-
derlich, ist dieser im Muster
aufzunehmen. Das Ausstel-
len von schriftlichen Befeh-
len ist vorzuschreiben, wenn
die Unterrichtung durch die
La nicht erfolgen kann.

Dies muss jedoch nicht unbe-
dingt immer der Fall bzw. nicht
zwingend so sein. Hat sich
hiernach der Betra-Bearbeiter
entschieden, Befehlsmuster in
seiner erstellten Betra vorzuge-
ben, dürfen jedenfalls diese kei-
neswegs und unter keinen
Umständen formell und inhalt-
lich in einem Widerspruch zu
den Regeln der Module
408.0411 und 408.0412 ste-
hen.

Zurück zur eingangs am Ende
des Leserbriefes gestellten Fra-

ge. Es wurden vom Einreicher
des Leserbriefs folgende zwei
wichtige betriebliche Sachver-
halte beschrieben, die sich laut
Beschreibung aus den betrieb-
lichen Regelungen einer Betra
ergeben:

� Sperrfahrten dürfen im ge-
sperrten Gleis höchstens
20 km/h fahren, weil auf die
Warnung vor Fahrten im ge-
sperrten Gleis durch Siche-
rungsposten verzichtet wird.

� Im gesperrten Gleis verkeh-
ren mehrere Sperrfahrten.

Die beiden o.g. Sachverhalte
haben einen Aspekt gemein-
sam, und zwar, das beide die
Übermittlung eines Befehls 9
erforderlich machen. Ansons-
ten sind sie vom betrieblichen
Sinngehalt her grund verschie-
den. Und exakt dieser Unter-
schied muss dann aber auch im
Rahmen der Übermittlung von
Befehlen bei den Triebfahrzeug-
führern sehr deutlich zum Tra-
gen kommen. Mit anderen Wor-
ten: Um bei den Triebfahrzeug-
führern möglicherweise auf-
kommende Missdeutungen,
Unklarheiten, zeitraubende
Nachfragen oder gar Irritatio-
nen von vornherein auszuschlie-
ßen, darf eine Weisung, die die
Einschränkung einer Geschwin-
digkeit beinhaltet mit einer Wei-
sung, auf Sicht zu fahren, nicht
gemeinsam in nur einem Vor-
druck „Befehl“ (hier: Befehl 9)
erteilt werden. Vielmehr muss
in diesem Fall der Grundsatz
einer strikten und getrennten
Darstellung dieser beiden Wei-
sungen gelten.

Und genau dies erfordert das
Verwenden zweier Vordru-
cke „Befehl“ zwecks Über-
mittelung zweier auf unter-
schieden betrieblichen
Sachverhalten beruhenden
Befehlen 9.

Unabhängig davon, könnten
sich möglicherweise beim Trieb-
fahrzeugführer befehlstextliche
Zuordnungsprobleme ergeben.
Hierzu folgendes Beispiel: An-
genommen es würden beide
Weisungen (hier: zwei Befehle

9) gemeinsam in nur einem Vor-
druck „Befehl“ übermittelt. Nach
den einschlägigen Regeln der
Konzernrichtlinie 408 muss zu
jeder im Befehl 9 erteilten Wei-
sung ein dementsprechender
Grund (Nummerierung oder
manueller Eintrag des Grundes)
aufgeführt bzw. ersichtlich sein.

Zwei in nur einem Vordruck „Be-
fehl“ gemeinsam erteilte Wei-
sungen (hier: zwei Befehle 9)
erfordern demnach auch das
Bekanntgeben bzw. Benennen
zweier Gründe. Eben dies be-
deutet für den einen oder ande-
ren Triebfahrzeugführer mitunter
eine erschwerte textliche Zu-
ordnung der im Befehl 9 er-
wähnten Gründe zu den beiden
ebenfalls im selbigen Befehl 9
erteilten Weisungen. Solche
während des Lesens eines
Vordrucks „Befehl“ aufkom-
menden Wahrnehmungser-
schwernisse müssen von vorn-
herein verhindert und dürfen
letztendlich auch nicht zugelas-
sen werden.

Somit bewirkt das Erteilen der
beiden o.g. Weisungen durch
das Übermitteln zweier Vordru-
cke „Befehl“ bei den Triebfahr-
zeugführern nicht nur Wei-
sungsklarheit, sondern auch
eine übersichtliche und sich
daraus ergebende handlungs-
sichere Darstellung von Weisun-
gen.

Des Weiteren kann obige Vor-
gehensweise, und zwar im Falle
des Zurückziehens von Befeh-
len, eine Zeitersparnis bewir-
ken. Wäre nämlich unmittelbar
nach dem Zeitpunkt der Be-
fehlsübermittlung nur eine der
beiden Weisungen inzwischen
hinfällig geworden, bräuchte
infolge dessen auch nur einer
der beiden zuvor übermittelten
Befehle 9 zurückgezogen zu
werden.

All diese bislang erwähnten
Grundsätze finden auch selbst-
verständlich im gleichem Maße
Beachtung, wenn man sich al-
ternativ mit dem Gedanken tra-
gen sollte, eine der beiden Wei-
sungen durch Übermitteln ei-
nes Befehls 10 im selbigen Vor-

druck „Befehl“ zu erteilen; denn
die Konzernrichtlinie 408 ent-
hält hierzu ausdrücklich keiner-
lei Regeln über die Möglichkeit,
Aufträge eines Befehls 9 durch
einen Befehl 10 zu erteilen.

Diese nicht erlaubte Variante
wurde von den Fachautoren der
Konzernrichtlinie 408 bewusst
nicht geregelt und darf insofern
auch nicht als unbeabsichtigte
Regelungslücke missdeutet
werden, um dadurch nach dem
Prinzip einer analogen Anwen-
dung die derzeit gültige Rege-
lung in Modul 408.0411 Ab-
schnitt 3 Nr. 6 heranzuziehen,
wonach Aufträge des Befehls 8
durch Befehl 10 erteilt werden
dürfen. Auch die Erläuterungs-
texte der Bekanntgabe 1 zur
Konzernrichtlinie 408 geben
keine Veranlassung einer sol-
chen analogen Regelanwen-
dung.

Fazit

Diese nun weiter oben ausführ-
lich beschriebene und nun für
alle Beteiligte unmissverständ-
liche, handlungssichere, ge-
trennte und vor allem jedem
anzuempfehlende Darstellungs-
weise zweier grund verschie-
dener betrieblicher Sachverhal-
te hat überhaupt nichts mit über-
triebenen, überzogenen oder
unnötigem Bürokratismus zu
tun.

Vielmehr ist es wichtig, dass
alle Beteiligte sich folgenden
Grundsatz beherzigen: Die bei-
den Weisungen „Sie dürfen mit
höchstens … km/h fahren und
„Sie müssen auf Sicht fahren“
dürfen nicht gemeinsam in nur
einem Vordruck „Befehl“ (hier:
zwei Befehle 9) erteilt werden.

Ebenso ist zwingend zu beach-
ten, dass die Konzernrichtlinie
408 durch Regeln nicht aus-
drücklich zulässt, das die bei-
den o.g. Weisungen in nur ei-
nem Vordruck „Befehl“ erteilt
werden dürften. Vielmehr sind
die beiden o.g. Weisungen ge-
trennt voneinander, und zwar
jeweils in einem Vordruck „Be-
fehl“, bekannt zu geben.        �
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Neue Regel „Gärtnerische
Arbeiten“ – GUV-R 2109

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus …“ heißt es in einem deutschen Volkslied. Das Erstarken der
Vegetation kann für die sichere Durchführung des Eisenbahnbetriebs ein Risiko werden, dem nur durch gezielte

Vegetationskontrolle begegnet werden kann. Welche Gefährdungen bei diesen „Gärtnerischen Arbeiten“ auftreten
können, beschreibt die neue gleichnamige Regel für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Die Inhalte der

Regel erläutert Ihnen Dipl.-Ing. Peter Schneider vom Technischen Aufsichtsdienst der Eisenbahn-Unfallkasse.

BahnPraxis Spezial

Abbildung 1: Natur und Eisenbahn in romantischer Verbindung. Foto: DB AG.

Abbildung 2:

Sträucher und

Büsche haben

den

Sicherheitsraum

neben dem Gleis

erreicht.

Foto:

DB AG/Jazbec.

Das Herz jedes Kleingärtners
beginnt im Frühjahr und im Früh-
sommer höher zu schlagen.
Endlich sprießt und grünt es
wieder. Blumen zeigen ihre gan-
ze Pracht, Bäume stehen in
voller Blüte. Auch die Fahrt mit
der Eisenbahn hat im Frühjahr
und im Herbst einen besonde-
ren Reiz. Der Blick auf die far-
benfrohe Natur macht so man-
che Fahrt zu einem Erlebnis.
Schöne Motive für Fotografen,
wie in Abbildung 1 zu sehen,
sind eine Seite der Eisenbahn-
romantik.

Jedoch erfordert die sichere
Durchführung des Eisenbahn-
betriebes freie Sicht auf die Sig-
nale, die Strecke und Zeichen
für die Eisenbahnfahrzeugfüh-
rer, freie Sicht für Sicherungs-
posten, sichere und sicher er-
reichbare Sicherheitsräume, si-
chere Rangiererwege in Zugbil-
dungsanlagen usw.

Wenn, wie in Abbildung 2 die
Vegetation den Gleisbereich
erreicht hat und die Sicherheit
der Beschäftigten nicht mehr
gewährleistet ist, muss zur ge-
gebenen Zeit mit gezielter Ve-
getationskontrolle eingegriffen
werden.

Unabhängig davon ob der
Stadtgärtner einen Park pflegt
oder ein Beschäftigter der Deut-
schen Bahn Gruppe den Gleis-
bereich frei hält, beide Beschäf-
tigte unterliegen bei ihrer Tätig-
keit, der Ausführung von „Gärt-
nerischen Arbeiten“ den selben
Gefährdungen. Beim Stadtgärt-
ner treten unter Umständen
zusätzliche Gefahren aus dem

Straßenverkehr auf, beim Mit-
arbeiter der Deutschen Bahn
Gruppe sind es die Gefahren
aus dem Eisenbahnbetrieb, vor
denen er zusätzlich geschützt
werden muss.

Die eigentliche Vegetationskon-
trolle jedoch ist unabhängig von
den jeweiligen Umgebungsbe-
dingungen und der Unterneh-
mer ist verpflichtet für diese
Tätigkeiten eine Gefährdungs-
beurteilung durchzuführen.

Dabei wird ihm mit der neuen
Regel für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz „Gärtnerische
Arbeiten“ (GUV-R 2109) ein
Handwerkszeug zur Verfügung
gestellt, das ihn in die Lage ver-
setzt, die in den einschlägigen
Arbeitsschutzvorschriften be-
nannten Schutzziele zu errei-
chen.

Regeln enthalten Empfehlungen.
Andere Lösungen sind möglich,
wenn Sicherheit und Gesund-
heitsschutz in gleicher Art und
Weise gewährleistet sind.

Entscheidungen über ebenso
wirksame Maßnahmen zur Ge-
währleistung von Sicherheit und
Gesundheitsschutz sollte nur
treffen, wer
� überdurchschnittliche Fach-

kenntnisse in dem speziel-
len Fachgebiet besitzt,

� das Risiko kennt und das
Für und Wider genau ab-
wägen kann,

� in der Lage ist die vorgese-
henen Ersatzmaßnahmen
kritisch zu durchdenken und
Vergleichsüberlegungen
anzustellen.

Weicht der Unternehmer von
den in der Regel aufgezeigten
Maßnahmen ab, trifft ihn eine
besondere Sorgfaltspflicht, er
trägt allein die volle Verantwor-
tung dafür, dass die Ersatzmaß-
nahme die Sicherheit in gleicher
Art und Weise gewährleistet.

Anwendungs-
bereich und
Begriffe
Die Regel findet Anwendung für
gärtnerische Arbeiten. Darunter
sind auch alle Tätigkeiten der �
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Welche Maßnah-
men hat der
Unternehmer zu
veranlassen?

Vor der Ausführung der gärtne-
rischen Arbeiten hat der Unter-
nehmer für eine geeignete Or-
ganisation zu sorgen. Er muss
sicherstellen, dass
� die Gefährdungsbeurteilung

erfolgt ist,
� nur fachlich und gesund-

heitlich geeignete Mitarbei-
ter mit der Durchführung der
Arbeiten beauftragt werden,

� die notwendigen Arbeitsme-
dizinischen Vorsorgeunter-
suchungen erfolgt sind,

� eine Immunisierung gegen-
über Tetanus vorliegt,

� in den betroffenen Gebie-
ten erforderlichenfalls eine
Schutzimpfung gegen die
von Zecken übertragenen
Krankheiten vorgenommen
wurde,

� jede Arbeitsgruppe über die
notwendige Anzahl von
Ersthelfern und eine funkti-
onierende Rettungskette
verfügt,

� gefährliche Arbeiten nicht in
Alleinarbeit ausgeführt wer-
den,

� soweit erforderlich Betriebs-
anweisungen erstellt und
diese in Unterweisungen
erläutert wurden,

� die mindestens einmal jähr-
liche Unterweisung erfolgt
ist und

� vor der Aufnahme von Ar-
beiten, die außerhalb der
üblichen Tätigkeiten liegen
sowie bei der Einführung
neuer Arbeitsmittel und
Arbeitsverfahren eine ge-
sonderte Unterweisung er-
folgt.

Welche Arbeiten
sind gefährlich?

Gefährliche Arbeiten dürfen nur
ausgeführt werden, wenn die
damit verbundenen Gefahren
bekannt sind, die notwendigen
Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr angewendet werden und
die Mitarbeiter über eine sprach-

liche Verständigung untereinan-
der verfügen.

Gefährliche Arbeiten sind z.B.
Arbeiten mit Motorsägen (Ab-
bildung 3) und Buschholzha-
ckern, das Fällen von Bäumen,
bestimmte Baumarbeiten und
Arbeiten mit Absturzgefahr, zum
Beispiel an Eisenbahnüber- oder
unterführungen.

Verwendung von
Arbeitsmitteln

Dass Arbeitsmittel nur bestim-
mungsgemäß verwendet wer-
den dürfen, versteht sich von
selbst. Jedoch ist bei der Ge-
fährdungsbeurteilung auch „die
vernünftigerweise vorhersehba-
re Fehlanwendung“ zu beach-
ten. Darunter versteht man die
Verwendung eines Arbeitsmit-
tels in einer Weise, die vom
Konstrukteur nicht vorgese hen
ist, die sich jedoch aus dem
leicht vorhersehbaren mensch-
lichen Verhalten ergeben kann.

Zum Beispiel muss damit ge-
rechnet werden, dass eine Mo-
torsense auch für das „Mähen“
von kleineren Sträuchern und
Büschen eingesetzt wird, ob-
wohl das Gerät im Einzelfall dafür
nicht ausgelegt ist. Unvernüftig
oder unklug und damit auch
nicht zu berücksichtigen ist zum
Beispiel der Einsatz der Motor-
säge als Hammer oder Spalt-
keil. Daraus ergibt sich, dass
nicht jede vorstellbare Verwen-
dung des Arbeitsmittels berück-
sichtigt werden muss, sondern
nur jene, die dem menschlichen
Verhalten, sich die Arbeit „zu
erleichtern“, entspricht.

Die Wirkungskontrolle als Teil
der Gefährdungsbeurteilung ist
geeignet, um zu prüfen, ob die
angewandten Maßnahmen aus-
reichen, einen sicheren Einsatz
der Arbeitsmittel zu gewährleis-
ten.

Im Zusammenhang mit dem
Einsatz von Arbeitsmitteln wer-
den in der Regel GUV-R 2109
auch die Begriffe „Sicherheits-
abstand“ und „Gefahrenbe-
reich“ benutzt. Da, wie eingangs
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Abbildung 3:

Zu den gefährlichen Arbeiten zählen auch die Arbeit mit der Motorsäge und

das Fällen von Bäumen. Foto: DB AG/Bedeschinski.

Abbildung 4:

Schutzkleidung bei Motorsägearbeiten mit Schnittschutz und Witterungs-

schutz. Foto: DB AG/Bedeschinski.

Vegetationskontrolle zu verste-
hen. Ausgeschlossen von der
Anwendung der Regel sind alle
Arbeiten in Gewächshäusern.

Gärtnerische Arbeiten im Sin-
ne der Regel sind zum Beispiel
der Umgang mit Pflanzen, die
Anlage und Pflege von Grünflä-
chen einschließlich durchge-
führter Arbeiten an Bäumen. Für

die Mitgliedsunternehmen der
Eisenbahn-Unfallkasse sind sol-
che gärtnerischen Arbeiten z.B.
die Anlage von Bepflanzungen
an Böschungen entlang neuer
oder sanierter Strecken, die Pfle-
ge von Grünflächen im Bereich
der Immobilien durch den Ser-
vice, Baumfäll- und Beschnittar-
beiten, die Pflege von Verkehrs-
wegen und Randstreifen usw.
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erläutert, die Regel „Gärtneri-
sche Arbeiten“ sich nur mit
ebendiesen Tätigkeiten befasst,
stehen diese beiden Begrif-
fe in keinem Zusammenhang
mit jenen, die Gefahren aus
dem Eisenbahnbetrieb be-
schreiben.

Vielmehr stellt der Sicherheits-
abstand den Abstand dar, den
Personen zu Mitarbeitern ein-
zuhalten haben, welche Arbei-
ten mit spitzen oder schneiden-
den Handwerkszeugen sowie
kraftbetriebenen Arbeitsmitteln,
z.B. Motorsensen, ausführen.

Der Gefahrenbereich im Sinne
der Regel GUV-R 2109 ist der
Fahr- und Arbeitsbereich von
Maschinen inklusive des Berei-
ches, in dem mit fallenden oder
weggeschleuderten Teilen ge-
rechnet werden muss.

Witterungs-
einflüsse

Vegetationskontrolle findet im
Freien statt. Dabei unterliegen
die Mitarbeiter bei der Ausfüh-
rung ihrer Tätigkeiten den Ein-
flüssen der jeweiligen Witterung.
Das kann zu Sichtbehinderun-
gen, aber auch zu gefährlichen
Situationen infolge Nässe,
Dampf oder Rauch führen. Dann
müssen die Arbeiten entweder
unterbrochen oder durch ge-
eignete zusätzliche Maßnahmen
gesichert werden. Eine solche
zusätzliche Maßnahme ist z.B.
das Ausleuchten des Arbeits-
bereichs bei Dunkelheit infolge
schlechten Wetters. Auch muss
die Kleidung der Mitarbeiter,
neben den Schutzfunktionen
wegen der vorhandenen Rest-
gefährdungen aus dem Um-
gang mit den Arbeitsmitteln und
der Tätigkeit, eine weitere
Schutzfunktion gegen Witte-
rungseinflüsse aufweisen. Ab-
bildung 4 zeigt einen Mitarbei-
ter, der über Schutzkleidung
sowohl mit Schutzeigenschaf-
ten für den Umgang mit der
Motorsäge als auch Schutzei-
genschaften gegenüber kalter
Witterung verfügt. Die obligato-
rische Warnweste trägt zusätz-
lich zur Sicherheit bei.

Was ist beim Um-
gang mit Pflanzen
zu beachten?

Von Pflanzen können mechani-
sche Gefährdungen (Dornen,
Stacheln, Gefährdung beim
Fällen etc.), allergisierende, ät-
zende und giftige Wirkungen
ausgehen. Ein Beispiel dafür ist
der entlang von Bahnstrecken
auftretende Riesen-Bärenklau,
abgebildet in Abbildung 5.

Er stellt für den Menschen ein
erhebliches Gefährdungspoten-
zial dar. Die Pflanze enthält Stof-
fe, die bei Hautkontakt den na-
türlichen UV-Schutz der Haut
herabsetzen und nach ca. 2
Tagen zu schmerzhaft jucken-
den und anschwellenden lang-
andauernden Entzündungen
führen können. Es sind Verbren-
nungen 2. Grades sowie Bla-
senbildungen durch diese Stof-
fe bekannt geworden.

Schützen kann man sich, in dem
vor Beginn der Vegetationsar-
beiten, am besten kurz vor dem
Frühjahr, die Kenntnisse über
Arten, Auftreten, Aussehen und
Wirkungen solcher Pflanzen er-
neuert und entsprechende Maß-
nahmen vorgesehen werden.

Weiterhin sollte bei den ersten
Anzeichen für eine Allergie der
Hausarzt aufgesucht werden,
welcher alles Notwendige ver-
anlasst.

Bei Pflanzen wie dem vorste-
hend erwähnten Riesen-Bären-
klau (Abbildung 5) hilft nur Ein-
malkleidung (Overall mit Kapu-
ze) und Einmalhandschuh. Der
Körper sollte möglichst vollstän-
dig bedeckt und als Gesichts-
schutz ein Visier getragen wer-
den.

Auf und in den Pflanzen ist eine
Reihe von Tieren beheimatet,
die wir allgemein als Schädlinge
bezeichnen. Die mögliche Ge-
fährdung durch Zecken ist dabei
nur eine von vielen. Das Gefähr-
dungspotenzial muss im Ein-
zelfall ermittelt und die notwen-
digen Maßnahmen veranlasst
werden.

Arbeiten an
Hängen und
Böschungen
Die besondere Spezies, das
Hanghuhn, ist allseits bekannt.
Dieses Tier verfügt, im Gegen-
satz zum Menschen, über zwei
unterschiedlich lange Beine und
kann so am Hang ohne Proble-
me aufrecht stehen und gehen.
Der Mensch muss, um an Hän-
gen und Böschungen arbeiten
zu können eine Reihe von be-
sonderen Maßnahmen umset-
zen. Dazu gehört als Erstes, die
vorhandene Hangneigung zu
ermitteln. Maschinen und Gerä-
te dürfen an Hängen nur bis zur
vom Hersteller angegebenen
Neigung eingesetzt werden.

Gegen Abrutschen beim Mä-
hen an Hängen soll
� bis 30° Neigung in Schicht-

linien, das heißt parallel zum
Hang und
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Abbildung 5:

Der Riesen-Bären-

klau, eine Pflanze

mit gefährlichen

Nebenwirkungen.

Abbildung 6:

Arbeiten mit der

Motorsäge nur mit

Befähigung und

geeigneter PSA.

Foto: DB AG/

Bedeschinski.

� bei mehr als 30° Neigung
unter Verwendung von
Steigeisen gemäht werden.

Alternativ kann der Rasenmä-
her von der Böschungskrone
aus an einem geeigneten Seil
geführt werden.

Hoch gelegene
Arbeitsplätze und
Arbeiten am
Wasser

Gärtnerische Arbeiten an hoch-
gelegenen Arbeitsplätzen an
und auf Bauwerken mit einer
Absturzhöhe von mehr als
2,00 m dürfen nur von körper-
lich geeigneten Beschäftigten
ausgeführt werden, denen die
damit verbundenen Gefahren
bekannt sind.

Hochgelegene Arbeitsplätze
sind zum Beispiel Eisen- �
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bahnüber- oder unterführungen
oder Anlage und Pflege von Bö-
schungen in Verbindung mit
Bauwerken, z.B. Stellwerken.
An hochgelegenen Arbeitsplät-
zen müssen Maßnahmen er-
griffen werden, die ein Abstür-
zen der Beschäftigten verhin-
dern. Sind ständige Sicherun-
gen nicht möglich, ist die Be-
nutzung geeigneter persönli-
cher Schutzausrüstung not-
wendig. Bei Arbeiten am  Was-
ser, z.B. entlang einer Strecke
wie in Abbildung 1, sind Schutz-
maßnahmen zu treffen, wenn
die Gefahr des Ertrinkens be-
steht. Geeignete Maßnahmen
sind hier das Tragen von Ret-
tungskragen, Rettungsringe
vorhalten oder gegebenenfalls
Beiboote bereithalten.

Verwendung von
Leitern

Leitern sind auch bei Arbeiten
im Freien, insbesondere beim
Verschnitt von Bäumen ein be-
liebtes Arbeitsmittel. Zu beach-
ten ist jedoch, dass von Lei-
tern nur Arbeiten geringen
Umfangs durchgeführt wer-
den dürfen.

Bei der Beurteilung des Begriffs
„geringer Umfang“ ist der Um-
fang des auf der Leiter mitzu-
führenden Werkzeugs und des
Materials neben der Dauer und
dem Schwierigkeitsgrad der
Arbeit zu berücksichtigen.

Zu beurteilen ist, ob beim Arbei-
ten von der Leiter aus geringere

Gefahren auftreten als z.B. bei
Verwendung eines Gerüstes
einschließlich des Auf- und Ab-
baus.

Führen von
Fahrzeugen

Kommen Fahrzeuge, Straßen-
fahrzeuge aber auch Zweiwe-
gefahrzeuge, zum Einsatz, ist
die Fahrweise so einzurichten,
dass das Fahrzeug sicher be-
herrscht wird. Dazu gehört die
Gewährleistung der Standsi-
cherheit ebenso wie die Mög-
lichkeit rechtzeitig und in aus-
reichendem Abstand zu Hin-
dernissen und Personen anhal-
ten zu können.

Die Mitfahrt auf diesen Fahr-
zeugen, Anhängern und Anbau-
geräten ist nur auf sicheren und
für diesen Zweck ausgerüste-
ten Plätzen erlaubt. Keine si-
cheren Plätze für die Mitfahrt
sind z.B. Aufstiege, Radabde-
ckungen, Ladeschaufeln und
Ladegut!

Was ist bei Arbei-
ten an Bäumen
besonders
zu beachten?

Die Durchführung von Arbeiten
an Bäumen ist nur bei ausrei-
chenden Sichtverhältnissen zu-
lässig. Werden durch die schon
erwähnten Witterungseinflüsse
Gefahren hervorgerufen, sind
die Baumarbeiten einzustellen.

Gefahr bringende Witterungs-
verhältnisse können z.B. bei
Regen, Gewitter, Schneetrei-
ben, Eis und Schnee und star-
kem Wind auftreten. Kleine Bäu-
me wie in Abbildung 3 begin-
nen bei Windstärke 5 (Windge-
schwindigkeit > 8m/s) stark zu
schwanken.

Mit dem Führen von Motorsä-
gen (Abbildung 6) und moto-
risch betriebenen Baumpflege-
geräten dürfen nur Beschäftig-
te betraut werden, die dafür ihre
Befähigung nachgewiesen ha-
ben. Entsprechend unterwiese-
ne und geschulte Mitarbeiter
sollen mindestens über folgen-
de Kenntnisse und Fertigkeiten
verfügen:
� Funktionsweise und Sicher-

heitseinrichtungen der Ge-
räte,

� Sicheres Starten der Geräte,
� Sichere Beherrschung der

erforderlichen Arbeitstech-
niken,

� Kenntnisse der auftretenden
Gefahren und der möglichen
Schutzmaßnahmen,

� Kenntnisse über die erfor-
derliche persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA).

Welche PSA ist
bei Motorsäge-
arbeiten
erforderlich?

Bei Arbeiten mit der Motorsäge
ist persönliche Schutzausrüs-
tung, bestehend aus:
� Schutzhelm,
� Gehörschützer,
� Schnittschutzhose,
� Schutzhandschuhe,
� Sicherheitsschuhe und
� Gesichtsschutz (Visier)
zu benutzen.

Defekte Schutzkleidung ist aus-
zutauschen. Eine beschädigte
Schnittschutzhose hat ihre
Schutzwirkung verloren. Das
Stopfen oder Flicken dieser
Hose schließt zwar das Loch
oder den Riss, aber es kann
den unterbrochenen Sicher-
heitsfaden nicht wieder verbin-
den! Die Hose muss ausge-
tauscht werden.

Was beinhaltet die
Regel außerdem?

In der Regel GUV-R 2109 befin-
den sich noch Empfehlungen
zu Arbeiten in der Nähe von
elektrischen Anlagen, zum Fäl-
len von Bäumen, Prüfanforde-
rungen und zum Einsatz von
Hubarbeitsbühnen und Gerüs-
ten. Anhang 1 enthält eine bei-
spielhafte Aufzählung prüfpflich-
tiger Arbeitsmittel mit den emp-
fohlenen Prüffristen, Anhang 2
Hinweise zur Arbeitsmedizini-
schen Vorsorge und Anhang 3
eine Liste weiterführender Lite-
ratur und Vorschriften.

Zum Schluss

Abbildung 7 zeigt welche be-
sondere Bedeutung der Eisen-
bahnbetrieb hat. Neben den in
der Regel „Gärtnerische Arbei-
ten“ benannten Gefahren und
Schutzmaßnahmen ist immer
auch die örtliche Situation zu
beurteilen und sind die notwen-
digen Maßnahmen gegen die
Gefahren aus dem Eisenbahn-
betrieb zu ergreifen. Da der Ei-
senbahnbetrieb kein Thema der
GUV-R 2109 ist, ist eine Ge-
fährdungsbeurteilung nur auf
Grund dieser Regel nicht aus-
reichend, um Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit
zu gewährleisten. Weitere
Schutzmaßnahmen sind erfor-
derlich.

Abbildungen mit freundlicher
Unterstützung der Deutschen
Bahn AG, Bahn im Bild.

Denken Sie daran:
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Abbildung 7:

PSA wegen der

Motorsense,

SIPO wegen

dem Arbeiten in

der Nähe des

Gleisbereichs.

Foto: DB AG/

Bedeschinski.


